
Montag, 18.05.2020 starten wir im „verdünnten“ Unterrichtsbetrieb! 

Update vom 13.05.2020 
 

Jede Klasse wird in ZWEI Gruppen geteilt A und B – In Abstimmung mit der VS Neukirchen 
werden die Gruppen tageweise abwechselnd in die Schule kommen. „Gruppe A“ beginnt 
am Montag, 18. Mai, „Gruppe B“ am Dienstag, 19. Mai 2020 (Geschwister in gleicher Gruppe) 

 

Frühaufsicht für Fahrschüler startet ab 07:00 Uhr – Unterrichtsende wird individuell den 
jeweiligen Fahrplänen angepasst (betrifft Postbus Linie 517 u. Busse Fa. Holzleitner) 
 

Einlass beim Haupteingang: Vor dem Betreten des Gebäudes Mund-Nasenschutz (MNS-
Maske) anlegen – im Einlasskorridor anstellen, auf Bodenmarkierung u. 1-Meter Abstand 
achten - einzeln eintreten – Hände desinfizieren – in den Spindgängen immer auf den 1m 
Abstand achten – nach dem Absperren der Spinde sofort in die Klasse gehen und sich am 
eigenen Arbeitsplatz niedersetzen, erst jetzt kann der NMS abgelegt werden 

___________________________ 
  

Hygieneschutzmaßnahmen im gesamten Schulgebäude sind unbedingt einzuhalten 
(Auszug aus dem Hygienehandbuch für Schulen des Bundesministeriums für BWF) 
 

Abstand halten! Eine dauerhafte Distanz von mindestens einem Meter zwischen einzelnen 
Personen ist immer einzuhalten – auf den Gängen und Stiegenhaus RECHTS gehen. 
 

Auf Atemhygiene achten! Beim Husten oder Niesen Mund und Nase mit gebeugtem 
Ellbogen oder einem Papiertaschentuch bedeckt halten und sofort entsorgen. Singen 
sollte unterlassen und Schreien vermieden werden. 
 

Hände waschen! Das gründliche Händewaschen gilt nicht nur nach Betreten der 
Einrichtung (Handdesinfektion), sondern soll den gesamten Tag über mehrmals 
durchgeführt werden, insbesondere nach dem Schnäuzen, Niesen und Husten, vor der 
Zubereitung von Nahrung, vor dem Essen und nach der Benutzung von Toiletten etc.  
 

Nicht berühren! Weder Augen, Nase oder Mund berühren! Hände können Viren 
aufnehmen und das Virus übertragen. 
 

Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen! Alle Personen, die sich im Schulgebäude bewegen, 
müssen einen MNS tragen Im gewohnten Aufenthaltsraum (z. B. Klasse) gilt bei der 
Wahrung des notwendigen Sicherheitsabstandes keine Verpflichtung dazu.  
Der Mund-Nasen-Schutz für die Schülerinnen und Schüler ist grundsätzlich von den 
Eltern/Erziehungsberechtigten bereitzustellen - genauso wie dies beim Benützen von 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder von anderen Räumen des öffentlichen Lebens als 
allgemeine Maßnahme gilt. 
 

Schülerinnen und Schüler einer Risikogruppe (nach der Definition des Gesundheitsministeriums) 
dürfen die Schule nicht betreten, wer sich krank fühlt muss zuhause bleiben. Jene, die 
keiner Risikogruppe angehören, sich aber auf Grund der aktuellen Situation psychisch nicht 
in der Lage sehen, dem Unterricht beizuwohnen, gelten als entschuldigt und müssen den 
Lernstoff, der in der Schule unterrichtet wird, eigenständig nachholen (analog zur 
Vorgehensweise, wenn eine Schülerin/ein Schüler erkrankt und Stoff nachholen muss)  


